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Köln, 6. Oktober 2011

Unternehmertipp: Invalidenrente als Betriebsrente
gefährlich!
Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) vom 19.01.2011 (- 3 AZR 83/09 -) sensibilisiert,
wie hoch die Haftungsgefahren bzw. Einstandspflichten für einen Arbeitgeber sein können, wenn
dieser seiner Belegschaft Leistungen im Falle einer Invalidität – also Berufsunfähigkeit oder Erwerbs-
minderung – zugesagt hat.

Das BAG machte sodann in seinen Leitsätzen deutlich:

1. Sagt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Zahlung einer Invalidenrente für den Fall der Erwerbs-
unfähigkeit oder voraussichtlich dauernden Berufsunfähigkeit im Sinne des jeweiligen Sozialversi-
cherungsrechts zu, so ist er auch dann zur Leistung verpflichtet, wenn der Sozialversicherungs-
träger dem Arbeitnehmer eine lediglich befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung nach § 43
Abs. 2 SGB VI bewilligt.

2. Eine Versorgungszusage, mit der der Arbeitgeber die Zahlung einer Invalidenrente für den Fall der
Erwerbsunfähigkeit oder voraussichtlich dauernden Berufsunfähigkeit verspricht, bedarf der Auslegung.

3. Ergibt die Auslegung, dass die Zahlung für den Fall der Erwerbsunfähigkeit oder voraussichtlich
dauernden Berufsunfähigkeit im Sinne des jeweiligen Sozialversicherungsrechts versprochen wurde,
so hat der Arbeitnehmer Anspruch auf die Invalidenrente, wenn er voll erwerbsgemindert i. S. d.
§ 43 Abs. 2 SGB VI nF. ist.

4. Dies gilt grundsätzlich auch dann, wenn der Sozialversicherungsträger die Rente wegen voller
Erwerbsminderung nur befristet bewilligt.

Allein die unterschiedlichen Begriffsverwendungen für eine Invalidität zeigen deutlich, wie der Anspruch
und die biometrische Absicherung dieses Risikos auseinander fallen können. So spricht das Betriebs-
rentengesetz von einer Invaliditätsversorgung, die Versicherungswirtschaft von einer Berufsunfähig-
keit im Sinne der allgemeinen Versicherungsbedingungen und die gesetzliche Rentenversicherung von
einer Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit.

Es ist also angeraten, regelmäßig die zugesagten Versorgungsordnungen von dafür zugelassenen und
qualifizierten Rechtsberatern überprüfen zu lassen, um entsprechenden Haftungsgefahren und Ein-
standspflichten vorbeugend begegnen zu können. Qualifizierte Beratung im Rahmen der betrieblichen
Altersversorgung lässt sich somit nur mittels strikter Kompetenzverteilung erbringen. Daher gehört die
Einrichtung und Betreuung von Versorgungsordnungen zur betrieblichen Altersversorgung ausschließ-
lich in die Hände von qualifizierten und befugten Rechts- und Steuerberatern. Der Deutsche bAV
Service koordiniert vor diesem Hintergrund eine umfassende Haftungsauslagerung für Arbeitgeber.
Hierzu werden alle rechtlich notwendigen Erfordernisse und Hintergründe analysiert und passend
umgesetzt. Rechtsberatende und sonstige erlaubnispflichtige Beratungsdienstleistungen werden in
diesem Zusammenhang von befugten Dienstleistern bzw. Sozietäten übernommen.

– Ende –

Interessenten und Journalisten wenden sich bitte für weitere Informationen an:

Deutscher bAV Service c/o Kenston Services GmbH
Siegburger Straße 126 · 50679 Köln
Telefon 0221 716 176 - 0 · Telefax 0221 716 176 - 50
info@dbav-service.de · www.deutscher-bav-service.de

Ansprechpartnerin: Ann Pöhler, Pressereferentin »Deutscher bAV Service«
info@dbav-service.de
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Über den »Deutschen bAV Service« und die Kenston Services GmbH

Deutscher bAV Service® ist eine eingetragene Marke der Kenston Services GmbH mit Sitz in Köln.
Die Marke ist mit der Registernummer 30 2010 047 468 in das Register des Deutschen Patent- und
Markenamts eingetragen.

Der Deutsche bAV Service ist der markenrechtlich geschützte Sondergeschäftsbereich der Kenston
Services GmbH zur Koordinierung und Gewährleistung einer ganzheitlichen Beratungsabwicklung im
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung – samt integrierter umfassender Rechtssicherheit – für
Unternehmen aus allen Bereichen von der kleinen »Ein-Mann-GmbH« bis hin zum börsennotierten
Dax-Unternehmen.

Die Kenston Services GmbH, als Inhaberin der Marke Deutscher bAV Service, fungiert als unab-
hängiges Dienstleistungs- und Abwicklungsunternehmen für sämtliche Themenbereiche der betrieb-
lichen Altersversorgung und von Arbeitszeitkonten- bzw. Zeitwertkontensystemen. In dieser fokussier-
ten Ausrichtung betreut die Kenston Services GmbH als bundesweites »Kompetenzcenter« Mandan-
ten aus folgenden Personenkreisen bzw. Bereichen: Unternehmen jeder Größe aus allen Branchen,
Rechtsanwälte und Rechtsberater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und
qualitativ hochwertig agierende Finanzdienstleister.

Geschäftsführer der Kenston Services GmbH ist Sebastian Uckermann. Gleichzeitig ist Herr Ucker-
mann, in seiner Funktion als gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversor-
gung, »Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V.« sowie Autor zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher Fachpublikationen
auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten.


